
Bundesrat Drucksache  493/1/23 (neu) 

   
  
 
04.12.23 

  

 ... 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 

Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0720-2946 

E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

EU - U - Vk - Wi 

zu Punkt ... der 1040. Sitzung des Bundesrates am 15. Dezember 2023 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Anforderungen an die kreislauforientierte 
Konstruktion von Fahrzeugen und über die Entsorgung von 
Altfahrzeugen, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/858 
und (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinien 
2000/53/EG und 2005/64/EG 

COM(2023) 451 final; Ratsdok. 11888/23 

A 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (U), 

der Verkehrsausschuss (Vk) und 

der Wirtschaftsausschuss (Wi) 

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

1. Der Bundesrat begrüßt die mit dem Verordnungsvorschlag verfolgten Ziele, das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern, den Übergang des Automobil-

sektors zu einer Kreislaufwirtschaft in allen Phasen des Fahrzeugs zu erleich-

tern, die negativen Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit Design, Pro-

duktion, Lebensdauer und End-of-Life-Behandlung von Fahrzeugen zu verrin-

gern und zur Nachhaltigkeit der Automobil- und Recyclingbranche beizutragen. 

U 
Wi 

(bei An-
nahme 

entfallen 
Ziffer 2 

und 
Ziffer 3) 



Empfehlungen, 493/1/23 (neu)  - 2 - 
 

 ... 

2. Der Bundesrat begrüßt das mit dem Vorschlag verfolgte Ziel, die Kreislauffä-

higkeit von Fahrzeugen zu verbessern, Abfall zu vermeiden und Rohstoffe zu-

rückzugewinnen. Insgesamt wird damit das System der Rücknahme und Ver-

wertung von Fahrzeugen einheitlich organisiert. 

 

 

3. Der Bundesrat begrüßt grundsätzlich das Ziel des Verordnungsvorschlags, den 

Übergang der Automobilindustrie zur Kreislaufwirtschaft in allen Phasen des 

Fahrzeugs, von der Konstruktion bis zur Endbehandlung am Ende des Lebens-

zyklus, zu erleichtern. 

4. Er unterstützt daher das Vorhaben der Kommission, die bestehenden EU-

Rechtsvorschriften über Altfahrzeuge und über die Typgenehmigung für Kraft-

fahrzeuge hinsichtlich ihrer Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit und 

Verwertbarkeit im Sinne dieser Zielsetzung weiterzuentwickeln und neu zu fas-

sen. Verschiedene Regelungen des Entwurfs sollten jedoch nochmals geprüft 

und gegebenenfalls angepasst werden, um einen rechtssicheren und wirkungs-

vollen Verwaltungsvollzug zu gewährleisten. 

5. Der Bundesrat stellt fest, dass der Verordnungsvorschlag nicht nur Regelungen 

zum Abfall- und Umweltrecht beinhaltet, sondern auch Änderungen im Bereich 

des Zulassungsrechts. Der Bundesrat bittet deshalb zu berücksichtigen, dass für 

die zulassungsrechtlichen Aspekte des Verordnungsvorschlags Artikel 114 

AEUV keine ausreichende Rechtsgrundlage darstellt. Einschlägig für diesen 

Bereich ist Artikel 91 AEUV, da der Verordnungsvorschlag Vorgaben für die 

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen enthält und damit auch die 

Berechtigung zur Teilnahme am innergemeinschaftlichen Verkehr regelt. 

6. Der Bundesrat sieht die vorgeschlagene Verordnung hinsichtlich der beabsich-

tigten Änderungen im Bereich des Zulassungsrechts mit Blick auf den Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz kritisch. Der Verordnungsvorschlag sieht vor, dass die 

Zulassungsbehörde künftig bei jeder Außerbetriebsetzung und Umschreibung 

entscheidet, ob es sich um ein Altfahrzeug im Sinne des Verordnungsvorschlags 

handelt. Diese Beurteilung kann die Zulassungsbehörde aktuell mangels Zugriff 

auf entsprechende Datenbanken nicht durchführen. Um die sich aus dem Ver-
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ordnungsvorschlag ergebenen Aufgaben erfüllen zu können, ist es notwendig, 

auch die entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten für die Zulassungsbehörden zu 

schaffen. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, zeitnah den Ländern 

mitzuteilen, wie sie die Durchführung der Verordnung im weiteren Verfahren 

sicherstellen will (Zugang zu den Datenbanken, Kostenausgleich für den Lan-

desvollzug bei Einführung der Änderungen). 

7. Der Bundesrat gibt zu bedenken, dass die verpflichtende Meldung des Eigen-

tumswechsels eines nicht zugelassenen Fahrzeugs gegenüber der Zulassungs-

behörde einen hohen Verwaltungsaufwand verursacht. Dies steht dem Ziel der 

Entbürokratisierung entgegen. Die allgemeine Praxis zeigt, dass abgemeldete 

Fahrzeuge oft mehrfach veräußert werden. Künftig würde dies jeweils einen  

eigenen Verwaltungsvorgang auslösen. Der Bundesrat weist zudem darauf hin, 

dass für die Prüfung von Eigentumsverhältnissen an Fahrzeugen und die Füh-

rung eines entsprechenden Registers zusätzliche Verwaltungsstrukturen ge-

schaffen werden müssten. Auch dies würde zu einem Mehr an Bürokratie  

führen. 

8. Gemäß Artikel 2 sollen bestimmte Fahrzeuge nicht unter den Anwendungsbe-

reich des Verordnungsvorschlags fallen. Der Bundesrat bittet um Prüfung der 

Kleinserienausnahme nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c. Die Ausnahme be-

trifft insbesondere auch Hersteller von Luxus-Fahrzeugen, da diese in der Regel 

in kleinen Stückzahlen aufgelegt werden. Auch bei einer kleinen Stückzahl soll-

ten Fahrzeuge möglichst kreislauffähig designt werden. Gegebenenfalls kommt 

auch bei kleinen Stückzahlen die Auferlegung der Pflichten aus der erweiterten 

Herstellerverantwortung in Betracht. Dies könnte insbesondere von solchen 

Herstellern erwartet werden, welche Fahrzeuge im oberen Preissegment produ-

zieren. 

9. Der Bundesrat begrüßt ausdrücklich, dass der Verordnungsvorschlag in Arti-

kel 3 klare Definitionen für bisher nicht eindeutig bestimmte Rechtsbegriffe 

vorsieht, beispielsweise bezüglich der Begriffe „Inverkehrbringen“ und „Bereit-

stellung auf dem Markt“. 

10. Der Bundesrat hält es mit Blick auf das bereits existierende Regulierungsregime 

für „besonders besorgniserregende Stoffe“ nach der REACH-Verordnung für 

wichtig, dass Anforderungen an „besorgniserregende Stoffe“ im Sinne von Ar-
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tikel 3 Absatz 2 Buchstabe e angemessen abgestuft werden. Die Minimierungs-

pflicht für diese Stoffe nach Artikel 5 Absatz 1 muss ausreichend bestimmt 

sein. Dies gilt auch für die Definition, welche Stoffe als „besorgniserregende 

Stoffe“ angesehen werden.  

11. Der Bundesrat bittet um Prüfung, ob entsprechend Kapitel VII der Batteriever-

ordnung (EU) 2023/1542, ein weiteres Kapitel mit Sorgfaltspflichten der Wirt-

schaftsakteure eingefügt werden sollte. Die Sorgfaltspflichten entlang der Lie-

ferketten sollten für bestimmte Mineralien und Metalle, wie zum Beispiel Neo-

dym, und die Sozial- und Umweltrisiken in Verbindung mit der Rohstoffgewin-

nung gelten. 

12. Der Bundesrat befürwortet, dass in Artikel 4 des Verordnungsvorschlags für die 

Kreislaufführung notwendige Standards an die Konstruktion von Fahrzeugen 

gestellt werden. Hierdurch werden die Wiederverwendung, das Recycling sowie 

die sonstige Verwertung der späteren Altfahrzeuge effizienter und ressourcen-

schonender ausgestaltet. Insbesondere wird begrüßt, dass die in Artikel 4 Ab-

satz 2 des Verordnungsvorschlags geforderten Daten zu Art und Menge der 

verwendeten Materialien aus der gesamten Lieferkette erfasst werden. 

13. Aus Sicht des Bundesrates sind die Fristen für die Einhaltung der neuen Wie-

derverwendbarkeitsraten und für die Festlegung der neuen Methode für die Be-

rechnung und Überprüfung der Wiederverwendbarkeits-, Recyclingfähigkeits- 

und Verwertbarkeitsraten in Artikel 4 an die erforderlichen Entwicklungs- und 

Umsetzungszeiträume von neuen Konstruktionsanforderungen an Fahrzeuge 

anzupassen. Erst wenn klar ist, wie die Raten zu berechnen sind, kann die Kon-

struktion durch die Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer zielsicher darauf ein-

gestellt werden. Nach Festlegung der Berechnungsmethoden muss den Wirt-

schaftsakteuren ausreichend Zeit für Entwicklung, betriebliche Umsetzung und 

behördliche Zulassung der neuen Konstruktionen eingeräumt werden. 

14. Der Bundesrat unterstützt grundsätzlich die Regelungen des Artikel 5. 

a) Er befürwortet insbesondere, dass die Stoffbeschränkungen nach Artikel 5 

in Verbindung mit Anhang III des vorliegenden Verordnungsvorschlag 

nicht mehr nur auf Werkstoffe und Bauteile von Fahrzeugen bezogen sind, 

sondern der Bezug zu den Fahrzeugen insgesamt hergestellt wird. Die für 
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die Rechtmäßigkeit des Inverkehrbringens relevanten Ausnahmeregelungen 

nach Anhang III der geplanten Verordnung knüpfen regelmäßig an die 

Typgenehmigungs- bzw. Inverkehrbringensdaten der Fahrzeuge an. Ent-

scheidend ist hier die Verwendung der Werkstoffe und Bauteile in konkre-

ten Fahrzeugen, die sich endgültig erst in der Sphäre der Fahrzeughersteller 

entscheidet.  

b) Nach Auffassung des Bundesrats dürfen jedoch die in Artikel 5 verwende-

ten Formulierungen einem rechtssicheren Vollzug der Marktüberwachung 

nicht entgegenstehen. Die Überprüfungen der Marktüberwachung können 

nur an konkreten Produkten, das heißt an Fahrzeugen und nicht an Fahr-

zeugtypen vorgenommen werden. Daher müssen die Stoffbeschränkungen 

nach Artikel 5 der geplanten Verordnung auf das Fahrzeug und nicht auf 

den Fahrzeugtyp bezogen werden. Der Bundesrat bittet die Bundesregie-

rung, sich im weiteren Rechtssetzungsverfahren für eine entsprechende Än-

derung in Artikel 5 der geplanten Verordnung einzusetzen.   

c) Der Bundesrat geht davon aus, dass mit den Änderungen durch Anhang X 

der geplanten Verordnung und der hierdurch erfolgenden Nennung der ge-

planten neuen Verordnung in den Tabellen des Anhangs II der Verordnung 

(EU) 2018/858 verbunden ist, dass auch die Marktüberwachung bezüglich 

der Anforderungen der künftigen Verordnung nach den Vorgaben der Ver-

ordnung (EU) 2018/858 erfolgt. Die Marktüberwachung nach der Verord-

nung (EU) 2018/858 liegt in Deutschland beim Kraftfahrt-Bundesamt. Der 

Bundesrat stellt fest, dass für eine wirksame Marktüberwachung eindeutige 

Regelungen über die Pflichten der Wirtschaftsakteure in Bezug auf das In-

verkehrbringen und die Bereitstellung der jeweiligen Produkte auf dem 

Markt erforderlich sind (siehe auch Artikel 2 in Verbindung mit Anhang I 

Kapitel R2 des Beschlusses Nr. 768/2008/EG über einen gemeinsamen 

Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten). Die Verordnung (EU) 

2018/858, nicht jedoch der vorliegende Verordnungsvorschlag, enthält der-

artige Regelungen für den Vollzug der Marktüberwachung. Der Bundesrat 

geht davon aus, dass hinsichtlich der Marktüberwachung bezüglich Anfor-

derungen der geplanten Verordnung keine Doppelstrukturen im Vollzug 

entstehen sollen und demzufolge für die Vollzugsbehörden der Länder in-

soweit keine Marktüberwachungsaufgaben bestehen. Andernfalls müssten 

insoweit eindeutige Festlegungen zu den Pflichten der Wirtschaftsakteure in 

der Lieferkette in Bezug auf das Inverkehrbringen und die Bereitstellung 
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der Produkte auf dem Markt gemäß dem Beschluss Nr. 768/2008/EG ge-

troffen und die Schnittstelle zum Marktüberwachungsvollzug nach der Ver-

ordnung (EU) 2018/858 geklärt werden. 

d) Der Bundesrat begrüßt die im Verordnungsvorschlag vorgesehene Beteili-

gung der Europäischen Chemikalienagentur in Verfahren der Kommission 

zur Änderung des Anhangs III im Hinblick auf das bei der Agentur vorhan-

dene spezifische Fachwissen sowie auch im Sinne möglichst konsistenter 

Regelungen bei der Weiterentwicklung chemikalienrechtlicher Vorgaben. 

15. Der Bundesrat begrüßt die in Artikel 6 gefassten Mindestrezyklatanteile hin-

sichtlich bestimmter Materialien in Fahrzeugen im Hinblick auf die Förderung 

der Kreislaufführung. Begrüßt wird auch, dass vor Einführung von Mindestquo-

ten für Stahl und Aluminium diese in einer Machbarkeitsstudie untersucht wer-

den sollen. Hierbei sollte nach Auffassung des Bundesrates jedoch auch die 

Notwendigkeit der Absatzförderung durch Mindestquoten geprüft werden. 

16. Der Bundesrat stellt fest, dass die in Artikel 6 des Verordnungsvorschlags an-

gegebenen Mindestrezyklatanteile grundsätzlich nicht durch Überprüfungen an 

den einzelnen Fahrzeugen festgestellt werden können. Notwendig ist insoweit, 

dass Anforderungen im Hinblick auf die Kontrollierbarkeit der Rezyklatanteile 

und insoweit erforderliche Pflichten der Wirtschaftsakteure, zum Beispiel hin-

sichtlich der Etablierung von Managementkonzepten und zugehörigen Ferti-

gungsprozessen, getroffen werden. Da eine Analyse, wie viel Rezyklat in den 

jeweiligen Fahrzeugen enthalten ist, mit den heutigen Methoden kaum möglich 

ist, sollte die im Durchführungsrechtsakt noch festzulegende Methode zur 

Überprüfung des Rezyklatanteils in einem Massebilanzierungsverfahren beste-

hen. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im weiteren Verfahren auf die 

Aufnahme entsprechender Regelungen hinsichtlich Massebilanzierungsverfah-

ren, Pflichten der Wirtschaftsakteure und Befugnissen der Überwachungsbe-

hörden hinzuwirken. 

17. Der Bundesrat gibt mit Blick auf den „Closed-Loop-Ansatz“ und die Rezykla-

teinsatzziele in Artikel 6 zu bedenken, dass diese nur erfüllbar sind, wenn die 

dafür erforderlichen Rezyklate in ausreichender Menge und Qualität und zu 

zumutbaren Preisen am Markt verfügbar sind. Er bittet zu prüfen, ob die Unter-

scheidung zwischen Abfällen aus Altfahrzeugen, Verbraucherabfällen und Pro-
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duktionsabfällen als zulässige Quelle für Rezyklate jeweils einen Mehrwert be-

wirkt und dieser den damit verbundenen Mehraufwand rechtfertigt. Zu berück-

sichtigen sind mögliche zeitweise Materialengpässe und Konkurrenz um 

Abfälle insbesondere durch parallele Rezyklateinsatzquoten für andere Produk-

te wie zum Beispiel Verpackungen. 

18. Der Bundesrat bittet darauf hinzuwirken, dass für die in Artikel 6 genannten 

Werkstoffe werkstoffübergreifende Zielvorgaben anstelle werkstoffspezifischer 

Quoten angesetzt werden. Diese sollten verfahrensseitig chemisches Recycling 

sowie die Verwendung von Industrieabfällen ermöglichen. Die einseitige Fo-

kussierung auf Verbraucher-Abfälle sowie Vorgaben zu geschlossenen Kreis-

läufen bietet nicht die für automobile Anforderungen notwendige konstante Ma-

terialgüte, um ein langlebiges und sicheres Produktdesign zu ermöglichen. Die 

Regulierung der Quoten (vor allem bei Stahl, Alu und Kunststoffen) sollte den 

Herstellern marktwirtschaftliches Handeln in einem schwierigen Rohstoffmarkt 

ermöglichen, damit die konstante Verfügbarkeit von Materialströmen gewähr-

leistet ist. 

19. Aus Sicht des Bundesrates darf es bei der neuen Pflicht der Fahrzeughersteller 

zur Erstellung einer Kreislauffähigkeitsstrategie nicht zu Doppelungen mit  

anderen Pflichten wie zum Beispiel dem Kreislaufpass für Fahrzeuge oder der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen. Bestehende Systeme wie das offen 

zugängliche IT-System IDIS (Internationales Demontage-Informationssystem) 

sind bei der Ausgestaltung zu berücksichtigen. 

20. Der Bundesrat hält es für erforderlich, dass bei Nutzfahrzeugen auch die Auf-

bauten von der erweiterten Herstellerverantwortung umfasst werden. Im Ver-

ordnungsvorschlag sind nur die Chassis von der erweiterten Herstellerverant-

wortung erfasst, Aufbauten aber nicht. Der Aufbau ist jedoch Teil des Fahr-

zeugs und erreicht zusammen mit dem Chassis das Ende des Lebenszyklus. Ei-

ne klare Definition und Aufnahme der Aufbauten schafft daher Rechtssicher-

heit. Auf dieser Basis könnten Fahrzeughersteller auf vertraglicher Grundlage 

einen Mechanismus zur Einhaltung von Anforderungen zusammen mit Aufbau-

herstellern ausarbeiten. 

21. Der Bundesrat bittet darauf hinzuwirken, dass im Rahmen des erweiterten Um-

fangs der Pflichtdemontagen nach dem Alter der Fahrzeuge differenziert wird, 
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da Markt und Nachfrage nach Ersatzteilen auch vom Alter der Fahrzeuge ab-

hängig sind. Die Verordnung sollte erst für typzugelassene Fahrzeuge ab 2013 

gelten. Alle vorher typzugelassenen Fahrzeuge sollten demgegenüber noch nach 

bisher geltenden Demontagevorschriften verwertet werden dürfen. Denn für äl-

tere Fahrzeuge besteht zum einen kaum mehr ein Markt für Ersatzteile, zum an-

deren wurden diese noch nicht hinreichend nach Grundsätzen der Kreislaufwirt-

schaft konzipiert.  

22. Der Bundesrat befürwortet, dass die in Artikel 11 Absatz 1 genannten Informa-

tionen grundsätzlich kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssen. Vor dem 

Hintergrund, dass die Hersteller im Rahmen der erweiterten Herstellerverant-

wortung Kosten, unter anderem für Sammlung, Demontage, Informationskam-

pagnen oder Berichterstattung übernehmen müssen, ist jedoch nicht nachvoll-

ziehbar, dass hier die Möglichkeit eröffnet wird, den Reparatur-, Wartungs- und 

Demontagebetrieben Kosten zur Deckung von Verwaltungsaufgaben und für 

die Bereitstellung der Informationen aufzuerlegen. Darüber hinaus müssen die-

selben Informationen im digitalen Kreislaufpass für Fahrzeuge kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden, ohne dass hier die Möglichkeit eröffnet wird, Ver-

waltungskosten geltend zu machen (siehe Artikel 13 Absatz 2). Insofern sollte 

hier nach Auffassung des Bundesrats eine Konsistenz hergestellt werden, sodass 

den Reparatur-, Wartungs- und Demontagebetrieben keine Kosten für die Nut-

zung der Kommunikationsplattformen auferlegt werden. Artikel 13 Absatz 2 

Satz 3 sollte daher gestrichen werden. 

23. In Artikel 12 des Vorschlags werden die Anforderungen an die Kennzeichnung 

vorgeschrieben, wobei in Absatz 1 für die Fahrzeugteile, -komponenten und -

materialien Anforderungen aufgeführt werden und in Absatz 2 speziell für E-

Fahrzeug Motoren. Lediglich in Absatz 2 wurde hierzu festgelegt, dass die 

Kennzeichnung auffällig, klar lesbar, und unauslöschlich sein muss. Der Bun-

desrat bittet um Prüfung, ob diese Anforderungen ebenfalls für den Absatz 1 

festgelegt werden sollten. 

24. Die neu hinzugekommene Verpflichtung an die Hersteller zum Erstellen eines 

digitalen und kostenfreien Kreislaufpasses für Fahrzeuge (Artikel 13 des Ver-

ordnungsvorschlags) wird vom Bundesrat begrüßt. Die Informationen, die die-

ser Pass enthalten sollte, ergeben sich aus Artikel 13 Absatz 2 in Verbindung 

Artikel 11. Der Bundesrat bittet zu prüfen, ob hier als sinnvolle Ergänzung 
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ebenfalls die Informationen zu Art und Masse aller Werkstoffe, die bei der Fer-

tigung der Fahrzeuge verwendet werden, aus Artikel 4 Nummer 2a ergänzt 

werden könnten. Auch diese Informationen sollten den Verwertungs-, Repara-

tur- und Wartungsunternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, um 

Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit zu erleichtern. 

25. Der Bundesrat begrüßt die Regelungen im Kapitel IV zur erweiterten Herstel-

lerverantwortung für Fahrzeuge. Insbesondere durch die neu eingeführte Pflicht 

zur Kostenbeteiligung der Hersteller bei der Behandlung von Altfahrzeugen 

(Artikel 20) wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass nationale Demonta-

gebetriebe weiterhin wirtschaftlich arbeiten und entsprechend die umwelt- und 

ressourcenrelevanten Anforderungen an die Demontage umsetzen können. Um 

einen sachgerechten Vollzug der Regelungen zu gewährleisten, hält der Bun-

desrat es für erforderlich, dass die Zuständigkeiten für den Vollzug dieser Rege-

lungen bei einer Bundesbehörde konzentriert werden, um auch einen effizienten 

Austausch mit den zuständigen Behörden der anderen EU-Mitgliedstaaten zu 

gewährleisten, wie er nach dem Verordnungsvorschlag erforderlich ist. 

26. Der Bundesrat bittet um Prüfung der Regelungen zur finanziellen Beteiligung 

der Hersteller an den Kosten der Sammlung und Entsorgung von Altfahrzeugen. 

Hersteller müssen nach Artikel 20 die Kosten für die Behandlung von Altfahr-

zeugen übernehmen, sofern sie nicht durch die Einnahmen durch den Verkauf 

von gebrauchten Ersatzteilen, von entfrachteten Altfahrzeugen oder von aus 

Altfahrzeugen gewonnen Sekundärrohstoffen gedeckt werden können. Bisher 

gibt es im Verordnungsvorschlag lediglich Regelungen zu Finanzbeiträgen der 

Hersteller an Organisationen der Herstellerverantwortung sowie zur Leistung 

von Finanzgarantien, soweit die Hersteller ihre Pflichten der erweiterten Her-

stellerverantwortung selbst übernehmen. Es erscheint nicht klar, wie Entsor-

gungsbeteiligte (Annahme-/Rücknahmestellen, Demontagebetriebe oder 

Shredderbetriebe) eine finanzielle Entschädigung von den Herstellern erlangen 

können und von welchem Hersteller diese in welcher Höhe zu zahlen ist. Um 

die Demontage von Altfahrzeugen sicherzustellen, weiterzuentwickeln und ins-

besondere die Demontage in anerkannten Betrieben zu stärken, bedarf es jedoch 

bereits jetzt schon einer zumindest anteiligen finanziellen Beteiligung der Her-

steller an den damit verbundenen Kosten. Bei der Festlegung der Finanzbeiträge 

sollte unter anderem berücksichtigt werden, dass für manche Teile aus Altfahr-

zeugen wie dem Katalysator oder für die Karosse unfraglich ein Markt besteht, 
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andere Teile und Stoffe aber nur mit hoher Unsicherheit und deutlichem Auf-

wand vermarktbar sind beziehungsweise festgelegt werden, welcher Aufwand 

für die gegebenenfalls notwendige Reparatur, Wartung und Vermarktung von 

Ersatzteile den Betrieben zugemutet werden kann. Der Bundesrat hält es für er-

forderlich, die Ausgestaltung der Regelungen zur finanziellen Beteiligung der 

Hersteller an den Kosten der Altfahrzeugsammlung und –entsorgung nach ein-

heitlichen Kriterien den Mitgliedstaaten zu übertragen und auch Regelungen in 

der Verordnung festzulegen, die über reine Finanzgarantien hinausgehend kon-

krete Zahlungen vorsehen. 

27. Der Bundesrat bittet darauf hinzuwirken, dass von der in Artikel 24 vorgesehe-

nen Rücknahmepflicht von Altfahrzeugen solche Fahrzeuge ausgenommen 

werden, bei denen die Elektrofahrzeugbatterie bereits ausgebaut wurde. Das 

Fahrzeug und die Elektrofahrzeugbatterie stellen ein typzugelassenes System 

dar und sollten stets als Einheit behandelt werden. Überdies birgt der Ausbau 

einer Hochvolt-Batterie durch nichtqualifizierte Personen erhebliche Risiken für 

Gesundheit (Hochvolt-Stromschlag) sowie Umwelt (unsachgerechte Verwer-

tung). Altelektrofahrzeuge und ihre Traktionsbatterien sollten an umweltzertifi-

zierten Sammelstellen abgegeben werden, damit dort über einen potenziellen 

Second-Use-Einsatz entschieden werden kann. 

28. Der Bundesrat erkennt die umfangreichen Leistungen deutscher Stahlwerke bei 

der klimafreundlichen Stahlerzeugung auf Basis von Schrott an. Er begrüßt die 

Vorgaben im Verordnungsvorschlag zur Sicherung von Schrotten für die inlän-

dische Verwertung und für die Beschränkung von Schrottexporten in Länder, in 

denen keine vergleichbar hochwertige Verwertung gewährleistet ist bezie-

hungsweise Umweltbelastungen drohen. 

29. Aus Sicht des Bundesrates sollte der Umfang der in den Artikeln 30 bis 34 ge-

regelten Pflichtdemontagen in Bezug auf die betroffenen Einheiten angepasst 

werden. Anders als im Verordnungsvorschlag vorgesehen, sollte vor dem Aus-

bau die Verwertbarkeit einer Einheit geprüft und bewertet werden. Im Falle der 

Nichtverwertbarkeit sollte weiterhin die Möglichkeit eines nicht-zerstörungs-

freien Ausbaus gegeben sein. Die vorherige Prüfung der Verwertbarkeit ließe 

das bisherige funktionierende Geschäftsmodell weiterbestehen. Dagegen würde 

der vorgesehene zwangsweise Ausbau der Einheiten mit erst anschließender 

Bewertung der Verwertbarkeit einen hohen Aufwand schaffen und ein funktio-
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nierendes Geschäftsmodell gefährden. Von dem zum Ausgleich der dadurch 

verursachten Nichtwirtschaftlichkeit in den Artikeln 20 fortfolgende vorgesehe-

nen öffentlichen Gebührensystem sollte abgesehen werden. 

30. Der Bundesrat begrüßt die in Artikel 31 des Verordnungsvorschlags aufgeführ-

ten Anforderungen an die ausgebauten Teile und Komponenten von Altfahr-

zeugen hinsichtlich ihrer weiteren Verwendung, da sie ein gutes Instrument zur 

Förderung der Kreislaufwirtschaft darstellen. Dass wiederverwendbare, wieder-

aufbereitbare und reparierbare Teile nicht als Abfälle gelten sollen, stellt einen 

effektiven Anreiz zur Kreislaufführung der Materialien dar. Allerdings ist der 

Bundesrat der Auffassung, dass Abfälle, die einer Vorbereitung zur Wieder-

verwendung bedürfen, als Abfälle angesehen werden sollten. So gibt es Demon-

tagebetriebe, die teilweise große Lager für mehr oder weniger gebrauchsfähige 

Teile haben. Insbesondere sollten daher Bauteile als Abfall gelten, die noch ei-

ner Vorbereitung zur Wiederverwendung bedürfen (d. h. mindestens Prüfung 

der Gebrauchsfähigkeit). Daher sollten bei dieser Privilegierungsregelung nur 

die wiederverwendbaren Teile nicht als Abfall anzusehen sein und die Teile, die 

wiederaufbereitet oder repariert werden müssen, erst nach Abschluss dieser Tä-

tigkeiten nicht mehr als Abfall gelten. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung 

darum, sich im weiteren Verfahren für eine Streichung der Wörter „Wiederauf-

bereitung“ und „Überholung“ in Artikel 31 Absatz 1 Satz 2 einzusetzen. 

31. Der Bundesrat begrüßt, dass in Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b positive wirt-

schaftliche Anreize zur Förderung der Wiederverwendung, Wiederaufarbeitung 

und Überholung vorgesehen sind. Er bittet die Bundesregierung, zeitnah unter 

Einbindung der Betroffenen eine Umsetzung zu prüfen und je nach Ergebnis die 

erforderlichen Schritte einzuleiten. 

32. Der Bundesrat begrüßt die Regelung des Artikel 37 in Verbindung mit An-

hang I, in dem die Merkmale zur Unterscheidung von Gebrauchtfahrzeugen und 

eines Altfahrzeugen im Zusammenhang mit der Ausfuhr von Gebrauchtfahr-

zeugen definiert werden. Hilfreich in diesem Fall wäre weiterhin ein Verweis 

auf Artikel 26, der klarstellt, dass eine Veräußerung von als Altfahrzeugen ein-

gestuften Fahrzeugen nicht möglich ist. Für diese obliegt dem jeweiligen Fahr-

zeughalter die ordnungsgemäße Abfallentsorgung. Der Bundesrat weist in die-

sem Zusammenhang darauf hin, dass bislang objektiv als Altfahrzeug einzustu-

fende Unfallfahrzeuge bekanntermaßen regelmäßig als Gebrauchtfahrzeuge 
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veräußert werden und auch von Kfz-Versicherern häufig eine derartige Vorge-

hensweise gefordert wird. 

33. Der Bundesrat begrüßt, dass den Zollbehörden künftig entsprechende Informa-

tionen bezüglich Fahrzeug-Identifizierungsnummer und Angaben des Mitglied-

staates der letzten Zulassung zur Verkehrssicherheit des Gebrauchtfahrzeugs 

elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Der Export von Gebrauchtfahrzeu-

gen stellt seit Jahren ein großes Problem dar. Der Bundesrat begrüßt weiterhin, 

dass die Beweislast, dass ein Gebrauchtfahrzeug nicht als Altfahrzeug nach Ar-

tikel 37 in Verbindung mit Anhang I einzustufen ist, beim Fahrzeugeigner be-

ziehungsweise Exporteur liegt. Eine Beteiligung der zuständigen Abfallbehör-

den sollte nur in besonderen Einzelfällen erfolgen. Eine regelmäßige Einbin-

dung der Abfallbehörden würde eine erhebliche Mehrbelastung bedeuten, die 

aufgrund des großen Exportstroms an vermeintlichen Gebrauchtfahrzeugen so 

nicht leistbar ist. 

34. Angesichts der Relevanz der Vorgaben der Kapitel II und III für die Ziele der 

vorliegenden Verordnung regt der Bundesrat an zu prüfen, ob in Artikel 48 des 

Vorschlags nicht auch Sanktionen bei Verstößen gegen Anforderungen an die 

Kreislauffähigkeit nach Kapitel II und Pflichten der Hersteller nach Kapitel III 

des geplanten Verordnungsvorschlags festgelegt werden sollten. 

35. Der Bundesrat übermittelt diese Stellungnahme direkt an die Kommission. 

B 

36. Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union 

empfiehlt dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG Kennt-

nis zu nehmen. 
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